
Die Aufführung des «Deutschen 
Requiems» von Johannes 
Brahms hat der Neuhauser 
 Kantorei breite Anerkennung 
gebracht.
NeuhAuseN Am RheiNfAll Die Mitglieder 
der Neuhauser Kantorei boten im ver-
gangenen Jahr mit der Aufführung des 
Brahms-Requiems (Londoner Fassung) 
in der Kirche St. Johann in Schaffhausen 
und in der reformierten Kirche in Neu-
hausen am Rheinfall unter der Leitung 
von Valentin J. Gloor eine eindrückliche 
Aufführung. Die Aufführung habe dem 
Dirigenten Gloor eine breite Anerken-
nung für seine musikalischen Leistungen 
eingebracht und dem Kassier Fredi Roth 

eine positive Jahresrechnung, fasst Hans 
Martin Bernath, Aktuar der Neuhauser 
Kantorei, die letzte Generalversamm-
lung der Neuhauser Kantorei zusammen. 
Anerkennung für das Engagement galt 
auch den Mitgliedern und allen Mitwir-
kenden, die für den Chor Freiwilligen-
arbeit leisten. Barbara Mähr, Präsidentin 
der Neuhauser Kantorei, hat ihnen für 
die Arbeit persönliche Geschenke ge-
macht. Auch in diesem Jahr wird die 
Kantorei an verschiedenen Gottesdiens-
ten singen. Ebenfalls geplant sind zwei 
Konzerte. Im Jahr 2014 wird die Kantorei, 
die einst als Kirchenchor der reformier-
ten Kirchgemeinde Neuhausen gegrün-
det wurde, ihr 100-Jahr- Jubiläum feiern. 
Dieser Geburtstag soll ebenfalls mit Ge-
sang gefeiert werden. (r.)

Kantorei bleibt mit Brahms-
Requiem in guter Erinnerung

Die Neuhauser samariterinnen 
und Samariter waren im  
vergangenen Jahr 283 Stunden  
im Einsatz. Mehr als im Vorjahr.

NeuhAuseN Am RheiNfAll Die Mitglieder 
des Samaritervereins Neuhausen am 
Rheinfall waren 2012 an 14 Anlässen 
insgesamt 383 Stunden im Einsatz. 
50  Stunden mehr als im Vorjahr, 
schreibt Christoph Rickli, der die ver-
gangene Generalversammlung des 
Vereins zusammengefasst hat. Der Ver-
ein hat nebst den Einsätzen zwei Not-
helferkurse, einen Samariterkurs und 
zwei Firmenkurse durchgeführt. Wie 
jedes Jahr begleiteten Mitglieder des 

Samaritervereins die Bewohnerinnen 
und Bewohner der beiden Neuhauser 
Altersheime an Feiertagen zum Gottes-
dienst. Insgesamt 282 Spender haben 
an den Spendeaktionen Blut gespen-
det. Ein erfreuliches Ergebnis. Eben-
falls zufrieden könne der Verein mit 
dem Ergebnis von Bilanz und Rech-
nung sein. Präsidentin Doris Seelhofer 
konnte zudem zwei neue Mitglieder be-
grüssen. Weiter wurde Silvia Kohler 
für ihre 50-jährige Vereinstreue geehrt, 
Lotti Linsi und Rosmarie Rickli für 
 jeweils 45 Jahre, Georgina Skraber für 
20 Jahre und Manuela Greco für 
11  Jahre Mitgliedschaft im Verein. 
Letztere Ehrung ging 2012 vergessen. 
Deshalb holte man dies nach. (r.)

Neuhauser Samariterverein 
hat 2012 mehr gearbeitet

Tempo-30-Zone 
für Neher-Platz
NeuhAuseN Am RheiNfAll Vor dreiein-
halb Jahren hat die Gemeinde Neuhau-
sen am Rheinfall den neuen DB-Halte-
punkt sowie den Neher-Platz an der 
Zollstrasse eingeweiht. Der Neher-Platz 
wurde für die Fussgänger und Velofah-
rer gestaltet, damit sie vom Oberdorf si-
cher ins Dorfzentrum gelangen können. 
Der Platz verbindet zudem die angren-
zenden Wohnquartiere mit dem Neu-
hauser Wald. Der Platz wurde aber 
auch als ein Ort für Begegnungen konzi-
piert. In einer Begegnungszone wird 
den Fussgängerinnen und Fussgängern 
die Strasse oder der Platz für Spiel und 
Sport, zum Einkaufen und Flanieren 
oder als Begegnungsstätte zur Verfü-
gung gestellt. Die Höchstgeschwindig-
keit beträgt 20 km/h. Einwohnerrat Ar-
nold Isliker (SVP) und Mitunterzeich-
nende haben nun eine Interpellation 
zum Neher-Platz eingereicht. Sie for-
dern, die Begegnungszone in eine Tem-
po-30-Zone umzuwandeln und dabei 
gleichzeitig auch die Brunnenwiesen-
strasse mit in die Tempo-30-Zone einzu-
beziehen. Ihrer Meinung nach sei die 
Begegnungszone «für alle unverständ-
lich». Die Rheinfallterrasse, die in der 
Nähe ist, sei als Begegnungszone oder 
auch für Kleinkinder zum Spielen bes-
ser geeignet als der Neher-Platz, be-
gründen die Interpellanten ihren Vor-
stoss. Der Neher-Platz werde weder von 
Kleinkindern oder als Begegnungsort 
genutzt, heisst es weiter in der Interpel-
lation. Die Brunnenwiesenstrasse war 
bereits 2011 Thema eines politischen 
Vorstosses der Neuhauser SVP. Anwoh-
ner ärgerten sich über die Raserei auf 
dieser Quartierstrasse und fürchteten 
um die Sicherheit ihrer Kinder. Aus die-
sem Grund sind sich die Interpellanten 
einig, dass es auf der Hand läge, nebst 
dem Neher-Platz auch die Brunnen-
wiesenstrasse in eine Tempo-30-Zone 
umzuwandeln. (ch)

Das Rheinfallgebiet wird 
durch die geplanten Hoch-
häuser auf dem RhyTech-
Areal leicht beeinträchtigt. 
Zu diesem Schluss kam die 
Eidgenössische Natur- und 
Heimatschutzkommission.

von ClAuDiA häRDi

NeuhAuseN Am RheiNfAll Die geplante 
Überbauung auf dem RhyTech-Areal 
an der Klettgauerstrasse in Neuhausen 
am Rheinfall liegt unmittelbar ausser-
halb des Rheinfallgebiets. Das Rhein-
fallgebiet wiederum ist ins Bundesin-
ventar der Landschaften und Natur-
denkmäler von nationaler Bedeutung 
(BLN) aufgenommen worden und ge-
niesst einen besonderen Schutz (siehe 
Kasten rechts). BLN-Gebiete sollen er-
halten und möglichst geschont werden. 
Aus diesem Grund hat das Planungs- 
und Naturschutzamt des Kantons 
Schaffhausen die Eidgenössische Na-
tur und Heimatschutzkommission 
(ENHK) bereits im Dezember 2012 er-
sucht, zur geplanten Überbauung auf 
dem ehemaligen RhyTech-Areal Stel-
lung zu nehmen. Auf dem RhyTech-
Areal soll ein neues Quartier entste-
hen, in dem gearbeitet und auch ge-
wohnt werden kann.

Aufällig an dem Entwurf sind die 
zwei geplanten Hochhäuser, die im Zu-
sammenhang mit dem Schutz des 
Rheinfallgebietes für die ENHK von In-
teresse sind. Im Februar 2013 kam eine 
Delegation der ENHK nach Neuhausen 
am Rheinfall und hat sich die Situation 
vor Ort angeschaut. Jetzt liegt ihre 
Stellungnahme zum geplanten Über-
bauungsprojekt auf dem RhyTech-
Areal vor. Für den Schutz des Rhein-

fallsgebietes «sind nur die beiden ge-
planten Hochhäuser relevant», heisst 
es in diesem Bericht. Die beiden ge-
planten Hochhäuser seien sowohl von 
der Schaffhauser Seite als auch von der 
Zürcher Seite aus von zahlreichen 
Standorten aus zu sehen, schreibt die 
ENHK. 

Markant in Erscheinung treten 
würden die Hochhäuser vor allem von 
der Aussichtsterrasse beim Schloss 
Laufen und von der Rheinbrücke aus. 
Die Hochhäuser würden die Horizont-
linie des Rheinfallgebiets klar dominie-
ren. Der bereits bestehende städtische 
Charakter der Rheinfallsilhouette 

werde ihrer Meinung nach verstärkt. 
Damit das Rheinfallgebiet «grösstmög-
lich geschont» werde, sei sicherzustel-
len, dass die Hochhäuser weder in ihrer 
Gestaltung noch in ihrer Materialisie-
rung noch durch eine allfällig geplante 
Beleuchtung mit dem Rheinfall konkur-
rieren würden, fordert die ENHK. 

Auf der Schaffhauser Seite könne 
im Zusammenhang mit den Hochhäu-
sern weder «von einer Beeinträchti-
gung der Fluss- und Kultulandschaft 
noch von einer Schmälerung des Erleb-
niswertes des Rheinfalls als Natur-
schauspiel» gesprochen werden, lautet 
der Befund der Kommission. Die Rhein-

fallbesucher, die den Rheinfall betrach-
ten, hätten die Hochhäuser im Rücken 
oder zu ihrer Seite, so ihre Begrün-
dung. Von Wichtigkeit erachte die 
ENHK, dass der Grüngürtel im Hang 
über dem Rheinfallbecken nicht durch 
die geplante Überbauung tangiert 
werde. Diesen erachte die ENHK als 
wichtigen Faktor für den Erlebniswert 
des Naturschauspiels.

Die ENHK kam zum Schluss, dass 
die geplanten Hochhäuser zu einer 
leichten Beeinträchtigung des Rhein-
fallgebiets führen würden. Dennoch 
verlangt die ENHK, dass für das Rhein-
fallgebiet ein Masterplan Landschaft 

erstellt wird. Für den Rheinfall hat die 
ENHK vier Schutzziele formuliert. Ers-
tens muss die Fluss- und Kulturland-
schaft des Rheinfalls mit ihren natür-
lichen und kulturhistorischen Elemen-
ten erhalten bleiben. Zweitens ist der 
Erlebniswert des Rheinfalls zu gewähr-
leisten. Drittens müssen die natür-
lichen und die naturnahen Lebens-
räume am Rheinfall mit ihren charak-
teristischen Tier- und Pflanzenarten 
erhalten bleiben. Viertens müssen auch 
die Kulturdenkmäler erhalten bleiben. 
Für das Bauvorhaben auf dem Rhy-
Tech-Areal seien aber nur die beiden 
ersten Ziele relevant, so die ENHK.

Hochhäuser dürfen nicht zu auffällig sein

Die geplanten Hochhäuser dürften den Rheinfall nicht durch Gestaltung, Materialisierung und Beleuchtung konkurrieren,  
sagen die Bundesexperten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission. Bild zvg

Rheinfall neue direkte Sicht auf den Felsen

Baumspezialisten und Baumarbeiter haben im Januar am Rheinfall 
beim Mühleradhaus und in der Umgebung viele Bäume gefällt. Die einen be-
dauern das, die andern freut es. SN-Leser Christoph Hauser, bietet die neue 
Situation eine «sehr offene Sicht auf den Rheinfall», schreibt er uns. «Die 
Hobbyfotografen wird es freuen», so Hauser. Er hat uns seine Rheinfallfotos 
zugeschickt, die wir ihnen nicht vorenthalten wollen.  Bild Christoph Hauser

Das BlN-inventar Die 
Bedeutung des Inven-
tars in Kürze erklärt
Das Bundesinventar der Landschaften 
und Naturdenkmäler von nationaler 
Bedeutung (BLN) wurde 1977 vom Bun-
desrat erlassen. Das Ziel des BLN-In-
ventars sind die Erhaltung und die 
Pflege der landschaftlichen Vielfalt  
und Eigenart der Schweiz. Das BLN- 
Inventar umfasst Gegenden, die auf-
grund ihrer Schönheit, Eigenart, wis-
senschaftlichen, ökologischen oder kul-
turgeografischen Bedeutung einzig-
artig sind. So zum Beispiel der Rhein-
fall, die Berner Hochalpen und das Mat-
terhorn. Eine Landschaft oder ein Na-
turdenkmal, das im BLN-Inventar ent-
halten ist, geniesst einen besonderen 
Schutz. BLN-Gebiete sollen erhalten 
und möglichst geschont werden. Bei 
Eingriffen in ein BLN-Gebiet ist eine  
Interessenabwägung vorzunehmen, 
schreibt das Bundesamt für Umwelt. 
Dann ist in der Regel ein Gutachten der 
Eidgenössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission einzuholen. (ch)
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